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Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung (SABS) sowie 
die Änderung der Sondersatzung zur Straßenausbaubeitragssatzung gem. Vorlage der 
Verwaltung vom 22.03.2003, mit der Maßgabe, dass                              
 
1. in § 6 Abs. 2 SABS  der Anteil der Beitragsschuldner für die Fahrbahn, den Radweg 

und die kombinierten Geh- und Radwege auf je 75 v.H. festgesetzt wird  
                                                                                               
 
2. die land- und forstwirtschaftlichen- und gärtnerischen Flächen mit 2 v.H. in 

die Veranlagung mit einbezogen werden (§ 7 Abs. 7 SABS) 
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